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IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern
zu bekräftigen, und in dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung
der Vereinten Nationen den Wohlstand der überseeischen Länder zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte Frie-
den und Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die
anderen Völker Europas, die sich zu dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich
diesen Bestrebungen anzuschließen,

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige
Weiterbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwir-
ken,

HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT

(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben)

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmach-
ten wie folgt übereingekommen:

E R S T E R T E I L

GRUNDSÄTZE

Artikel 1
(Vertragsgrundlagen)

(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche,
die Abgrenzung und die Einzelheiten der Ausübung ihrer Zuständigkeiten fest.

(2) 1Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die
Verträge, auf die sich die Union gründet. 2Diese beiden Verträge, die rechtlich
gleichrangig sind, werden als „die Verträge“ bezeichnet.

T I T E L I

ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER
UNION

Artikel 2
(Zuständigkeiten der Union)

(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine aus-
schließliche Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden
und verbindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem sol-
chen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden,
oder um Rechtsakte der Union durchzuführen.

(2) 1Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine
mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die
Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindli-
che Rechtsakte erlassen. 2Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr,
sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. 3Die Mit-
gliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit erneut wahr, sofern und soweit die
Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit nicht mehr auszuüben.
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(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspo-
litik im Rahmen von Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Fest-
legung die Union zuständig ist.

(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union
dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich
der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erar-
beiten und zu verwirklichen.

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür
zuständig, Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der
Maßnahmen der Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zustän-
digkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten tritt.
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Artikel 9
(Hohes Beschäftigungsniveau)

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen
trägt die Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines
hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen so-
zialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem
hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheits-
schutzes Rechnung.

Artikel 10
(Bekämpfung von Diskriminierungen)

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen
zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.

Artikel 11
(Einbeziehung des Umweltschutzes)

(ex-Artikel 6 EGV)
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durch-

führung der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden.

Artikel 12
(Erfordernisse des Verbraucherschutzes)

(ex-Artikel 153 Absatz 2 EGV)
Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und

Durchführung der anderen Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getra-
gen.

Artikel 13
(Tierschutz)

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen
Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische
Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Er-
fordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang
Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse
Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe.

Artikel 14
(Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse)

(ex-Artikel 16 EGV)
1Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union und

der Artikel 93, 106 und 107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts,
den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemein-
samen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung
des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Union und die Mit-
gliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der
Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene
wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so
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gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. 2Diese Grund-
sätze und Bedingungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat
durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festge-
legt, unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Ein-
klang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu
finanzieren.

Artikel 15
(Zugang zu Dokumenten)

(ex-Artikel 255 EGV)
(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung

der Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes
der Offenheit.

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat,
wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt.

(3) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf
Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger,
vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die nach diesem Absatz festzu-
legen sind.

Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Inte-
ressen geltenden Einschränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang
zu Dokumenten werden vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Ver-
ordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt.

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen gewährleisten die Transpa-
renz ihrer Tätigkeit und legen im Einklang mit den in Unterabsatz 2 genannten
Verordnungen in ihrer Geschäftsordnung Sonderbestimmungen hinsichtlich des
Zugangs zu ihren Dokumenten fest.

Dieser Absatz gilt für den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäi-
sche Zentralbank und die Europäische Investitionsbank nur dann, wenn sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen.

Das Europäische Parlament und der Rat sorgen dafür, dass die Dokumente,
die die Gesetzgebungsverfahren betreffen, nach Maßgabe der in Unterabsatz 2
genannten Verordnungen öffentlich zugänglich gemacht werden.

Artikel 16
(Schutz personenbezogener Daten)

(ex-Artikel 286 EGV)
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezo-

genen Daten.

(2) 1Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren Vorschriften über den Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im
Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Uni-
onsrechts fallen, und über den freien Datenverkehr. 2Die Einhaltung dieser Vor-
schriften wird von unabhängigen Behörden überwacht.
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Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spe-
zifischen Bestimmungen des Artikels 39 des Vertrags über die Europäische
Union unberührt.

Artikel 17
(Kirchen und religiöse Vereinigungen)

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen
oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften ge-
nießen, und beeinträchtigt ihn nicht.

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Ge-
meinschaften nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen.

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung
ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und
regelmäßigen Dialog.

Z W E I T E R T E I L

NICHTDISKRIMINIERUNG UND
UNIONSBÜRGERSCHAFT

Artikel 18
(Diskriminierungsverbot)

(ex-Artikel 12 EGV)
Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwen-

dungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ver-
boten.

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen
treffen.

Artikel 19
(Maßnahmen)

(ex-Artikel 13 EGV)
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im

Rahmen der durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Dis-
kriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.

(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der
Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für
Fördermaßnahmen der Union unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der
Maßnahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung
der in Absatz 1 genannten Ziele beizutragen.

Artikel 20
(Unionsbürgerschaft)
(ex-Artikel 17 EGV)

(1) 1Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. 2Unionsbürger ist, wer die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. 3Die Unionsbürgerschaft tritt
zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt diese aber nicht.

158. Ergänzung, August 2016 By

Jobname: Z00000 0001 15-09-16 16:25:52 PGPL: VSVGLD(o)

0023_vsv-by_100-1_00_b.xml
OUTPUT (7 / 11)



1720

1720 AEUV – Art. 20–22
Seite 8

(2) 1Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in den Verträgen
vorgesehenen Rechte und Pflichten. 2Sie haben unter anderem

a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten;

b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und pas-
sive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den
Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats;

c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die
diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats un-
ter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates;

d) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an
den Europäischen Bürgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in
einer der Sprachen der Verträge an die Organe und die beratenden Einrich-
tungen der Union zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu er-
halten.

3Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausge-
übt, die in den Verträgen und durch die in Anwendung der Verträge erlassenen
Maßnahmen festgelegt sind.

Artikel 21
(Freizügigkeit)

(ex-Artikel 18 EGV)
(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-

ten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhal-
ten.

(2) Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tätigwerden der Union erforder-
lich und sehen die Verträge hierfür keine Befugnisse vor, so können das Europäi-
sche Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach Absatz 1 er-
leichtert wird.

(3) 1Zu den gleichen wie den in Absatz 1 genannten Zwecken kann der Rat,
sofern die Verträge hierfür keine Befugnisse vorsehen, gemäß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die die soziale Sicherheit oder
den sozialen Schutz betreffen. 2Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung
des Europäischen Parlaments.

Artikel 22
(Wahlrecht)

(ex-Artikel 19 EGV)
(1) 1Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staats-

angehörigkeit er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohn-
sitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für ihn
dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mit-
gliedstaats. 2Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom
Rat einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments festgelegt werden; in diesen können Aus-
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c) Ziele und Aufgaben des ESZB (Artikel 127 Absätze 1, 2, 3 und 5);
d) Ausgabe des Euro (Artikel 128);
e) Rechtsakte der Europäischen Zentralbank (Artikel 132);
f) Maßnahmen bezüglich der Verwendung des Euro (Artikel 133);
g) Währungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezüglich der Wechsel-

kurspolitik (Artikel 219);
h) Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank

(Artikel 283 Absatz 2);
i) Beschlüsse zur Festlegung der innerhalb der zuständigen internationalen

Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemein-
samen Standpunkte zu den Fragen, die von besonderer Bedeutung für die
Wirtschafts- und Währungsunion sind (Artikel 138 Absatz 1);

j) Maßnahmen zur Sicherstellung einer einheitlichen Vertretung bei den inter-
nationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich (Artikel 138
Absatz 2).

Somit sind „Mitgliedstaaten“ im Sinne der in den Buchstaben a bis j genann-
ten Artikel die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist.

(3) Die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, und deren natio-
nale Zentralbanken sind nach Kapitel IX der Satzung des ESZB und der EZB
von den Rechten und Pflichten im Rahmen des ESZB ausgeschlossen.

(4) Das Stimmrecht der Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten mit Aus-
nahmeregelung vertreten, ruht beim Erlass von Maßnahmen nach den in Ab-
satz 2 genannten Artikeln durch den Rat sowie bei
a) Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, im Rah-

men der multilateralen Überwachung, einschließlich Empfehlungen zu den
Stabilitätsprogrammen und Verwarnungen (Artikel 121 Absatz 4);

b) Maßnahmen bei übermäßigem Defizit von Mitgliedstaaten, deren Währung
der Euro ist (Artikel 126 Absätze 6, 7, 8, 12 und 13).

Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich
nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.

Artikel 140
(Konvergenzkriterien)

(ex-Artikel 121 Absatz 1, ex-Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 und ex-Artikel 123
Absatz 5 EGV)

(1) 1Mindestens einmal alle zwei Jahre oder auf Antrag eines Mitgliedstaats,
für den eine Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die Europä-
ische Zentralbank dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnah-
meregelung gilt, bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion
ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. 2In ihren Berichten wird
auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes
einzelnen dieser Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen na-
tionalen Zentralbank mit Artikel 130 und Artikel 131 sowie der Satzung des
ESZB und der EZB vereinbar sind. 3Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher
Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzel-
nen Mitgliedstaaten folgende Kriterien erfüllen:
– Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflati-

onsrate, die der Inflationsrate jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten nahe
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kommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt ha-
ben;

– eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus ei-
ner öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Arti-
kels 126 Absatz 6;

– Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Eu-
ropäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung
gegenüber dem Euro;

– Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung erreichten
Konvergenz und seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus, die im Ni-
veau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.
1Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer

ihrer Einhaltung sind in einem den Verträgen beigefügten Protokoll näher fest-
gelegt. 2Die Berichte der Kommission und der Europäischen Zentralbank be-
rücksichtigen auch die Ergebnisse bei der Integration der Märkte, den Stand
und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den Lohn-
stückkosten und andere Preisindizes.

(2) Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach
Aussprache im Europäischen Rat auf Vorschlag der Kommission, welche der
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des
Absatzes 1 beruhenden Voraussetzungen erfüllen, und hebt die Ausnahmerege-
lungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf.

1Der Rat beschließt auf Empfehlung einer qualifizierten Mehrheit derjenigen
seiner Mitglieder, die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist.
2Diese Mitglieder beschließen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des
Vorschlags der Kommission beim Rat.

Die in Unterabsatz 2 genannte qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder be-
stimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.

(3) Wird nach dem Verfahren des Absatzes 2 beschlossen, eine Ausnahmerege-
lung aufzuheben, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und des betreffenden Mitglied-
staats auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen
Zentralbank den Kurs, zu dem dessen Währung durch den Euro ersetzt wird,
unwiderruflich fest und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur
Einführung des Euro als einheitliche Währung in dem betreffenden Mitglied-
staat.

Artikel 141
(Erweiterter Rat der EZB)

(ex-Artikel 123 Absatz 3 und ex-Artikel 117 Absatz 2 erster bis fünfter
Gedankenstrich EGV)

(1) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmerege-
lung gilt, wird unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 der in Artikel 44 der Sat-
zung des ESZB und der EZB bezeichnete Erweiterte Rat der Europäischen Zent-
ralbank als drittes Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank errichtet.

(2) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmerege-
lung gilt, ist es die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, in Bezug auf diese
Mitgliedstaaten
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Strukturfonds fest, was ihre Neuordnung einschließen kann. 2Nach demselben
Verfahren werden ferner die für die Fonds geltenden allgemeinen Regeln sowie
die Bestimmungen festgelegt, die zur Gewährleistung einer wirksamen Arbeits-
weise und zur Koordinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit den
anderen vorhandenen Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind.

Ein nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben
in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Ver-
kehrsinfrastruktur finanziell bei.

Artikel 178
(Durchführungsverordnungen)

(ex-Artikel 162 EGV)
Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffenden Durch-

führungsverordnungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat ge-
mäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen gefasst.

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft, Abteilung Ausrichtung, und den Europäischen Sozialfonds sind die Arti-
kel 43 bzw. 164 weiterhin anwendbar.

T I T E L X I X

FORSCHUNG, TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG
UND RAUMFAHRT

Artikel 179
(Ziele)

(ex-Artikel 163 EGV)
(1) Die Union hat zum Ziel, ihre wissenschaftlichen und technologischen

Grundlagen dadurch zu stärken, dass ein europäischer Raum der Forschung ge-
schaffen wird, in dem Freizügigkeit für Forscher herrscht und wissenschaftliche
Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden, die Entwicklung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit einschließlich der ihrer Industrie zu fördern sowie alle
Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel der Ver-
träge für erforderlich gehalten werden.

(2) In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten Union die Unternehmen –
einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen –, die Forschungszentren
und die Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet der Forschung und
technologischen Entwicklung von hoher Qualität; sie fördert ihre Zusammenar-
beitsbestrebungen, damit vor allem die Forscher ungehindert über die Grenzen
hinweg zusammenarbeiten und die Unternehmen die Möglichkeiten des Binnen-
markts in vollem Umfang nutzen können, und zwar insbesondere durch Öffnen
des einzelstaatlichen öffentlichen Auftragswesens, Festlegung gemeinsamer
Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden recht-
lichen und steuerlichen Hindernisse.

(3) Alle Maßnahmen der Union aufgrund der Verträge auf dem Gebiet der
Forschung und der technologischen Entwicklung einschließlich der Demonstra-
tionsvorhaben werden nach Maßgabe dieses Titels beschlossen und durchge-
führt.
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Artikel 180
(Maßnahmen)

(ex-Artikel 164 EGV)
Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Union folgende Maßnahmen, welche die

in den Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen ergänzen:

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung
und Demonstration unter Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen
Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen;

b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Or-
ganisationen auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung
und Demonstration der Union;

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf dem Gebiet
der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration der Union;

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der Union.

Artikel 181
(Koordinierung)

(ex-Artikel 165 EGV)
(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tätigkeiten auf dem

Gebiet der Forschung und der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz
der einzelstaatlichen Politiken und der Politik der Union sicherzustellen.

(2) 1Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
alle Initiativen ergreifen, die der Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind,
insbesondere Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzu-
legen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderli-
chen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbei-
ten. 2Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.

Artikel 182
(Mehrjähriges Rahmenprogramm)

(ex-Artikel 166 EGV)
(1) Das Europäische Parlament und der Rat stellen gemäß dem ordentlichen

Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle Aktionen der
Union zusammengefasst werden.

In dem Rahmenprogramm werden
– die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den Maßnahmen

nach Artikel 180 erreicht werden sollen, sowie die jeweiligen Prioritäten fest-
gelegt;

– die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben;
– der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der

Union am Rahmenprogramm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen
Maßnahmen festgelegt.

(2) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage angepasst oder
ergänzt.

(3) 1Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt durch spezifische Pro-
gramme, die innerhalb einer jeden Aktion entwickelt werden. 2In jedem spezifi-
schen Programm werden die Einzelheiten seiner Durchführung, seine Laufzeit
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